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Pascal Lutz* beantwortet
Ihre Fragen zum Bau
und Kauf von Immobilien.
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Wir haben ein schlüsselfertiges Ein-
familienhaus erstellen lassen und
sind nun schriftlich zur Bauabnahme
eingeladen worden. Der Ersteller
geht von einem mängelfreien Werk
aus und sieht diesen Tag persönlich
«als Formalität, welche primär zur
Überreichung des Blumenstrausses
an die Käufer dient». Welche Be-
deutung hat die Bauabnahme und
was muss dabei beachtet werden?
B. T. aus U.

Ein Neu- oder Umbau, der ohne Män-
gel übergeben werden kann, ist sehr
selten. Umso wichtiger ist eine gründ-
liche Bauabnahme, welche oft eine
Nervenprobe für alle frisch gebacke-
nen Eigenheimbesitzer, aber auch für
die Bauverantwortlichen darstellt. Bei
der Abnahme, durchgeführt nach Voll-
endung des Kaufobjekts, geht es dar-
um, sichtbare Mängel am Bauwerk
festzustellen und zu rügen. Mit der er-
folgreichen Abnahme beginnen die
Garantie- und Rügefristen zu laufen.
Falls sogenannte offene Mängel – also
solche, die bei einer genauen Prüfung
zu erkennen sein sollten – im Rahmen
der Bauabnahme nicht gerügt werden,
gelten diese Mängel als stillschweigend
akzeptiert und der entsprechende
Mängelbehebungsanspruch verfällt.

Daher ist Ihr neues Eigentum sehr ge-
nau zu prüfen.
Allfällige Mängel sind genau zu proto-
kollieren und es ist festzuhalten, bis
wann diese behoben werden. In der
Regel ist ein Frist von 30 Tagen ange-
messen. Das Protokoll sollte von bei-
den Seiten unterschrieben werden,
damit die Abnahme gegenseitig aner-
kannt ist.
Da eine ordentliche Bauabnahme ge-
setzlich nicht vorgeschrieben ist, emp-
fiehlt es sich, diese im Kaufvertrag,
idealerweise gemäss den Bestimmun-
gen der Norm 118 des Schweizeri-
schen Ingenieur- und Architektenver-
eins, zu vereinbaren.
Für die Abnahme ist der Beizug eines
Bauprofis, nicht zuletzt zur Durchset-
zung der für Sie als Käufer wichtigen
Protokolleinträge, dringend zu emp-
fehlen. Unsere Erfahrung zeigt, dass
nicht fachkundige Käufer mit entspre-
chenden Fragestellungen überfordert
und den Argumentationen der Bauver-
antwortlichen daher fachlich nur we-
nig entgegenzuhalten haben.
Den Blumenstrauss wird Ihnen der
Verkäufer sicher trotzdem gerne über-
reichen.

* Pascal Lutz, Architekt FH/NDS Wirt-
schaftsingenieur FH, ist Partner der
unabhängigen Bau- und Immobilien-
beratungsfirma Immopro AG, Zürich,
www.immopro.ch

fragen, oder ist eine Person be-
stimmt, an die Sie sich mit allen Pro-
blemen wenden können? Klären Sie
diesen Punkt genau.

Vielleicht fragen Sie sich nach dem
Studium dieser Tipps, ob das alles
nicht absolut selbstverständlich ist?
Leider nein. Grössere Bauten im Hoch-
bau werden natürlich perfekt organi-
siert und die oben genannten Vorgän-
ge sind hier selbstverständlich. Die Or-
ganisation im Einfamilienhaus-Bereich
hinkt aber immer noch stark hinter-

her. Zusammenfassend halte ich fest,
dass das Risiko von Baumängeln und
dem damit verbundenen Ärger zum
grössten Teil verhindert werden kann,
wenn die Organisation Ihres Baupart-
ners stimmt. Es muss also nicht nur
auf der Baustelle seriös gearbeitet
werden, sondern bereits schon früher
bei der Planung und der internen Or-
ganisation. Ausgerüstet mit diesem
Wissen werden Sie den richtigen Part-
ner auswählen und viel mehr Freude
statt Sorgen beim Bau Ihres Einfamili-

enhauses haben. Wenn ich Ihnen jetzt
viel Glück wünsche, dann weiss ich,
dass Sie bei der richtigen Vorgehens-
weise nicht alles Glück für die Reali-
sierung Ihres Traumhauses brauchen.
Nutzen Sie den Rest für die anderen
schönen Bereiche des Lebens.

* Charles Blättler ist seit über zehn
Jahren als Immobilienberater tätig.
Heute ist er Teilhaber und Verkaufslei-
ter der AtmosHaus Management AG,
Beromünster, www.atmoshaus.ch
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